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Ehevertrag– Rechte, Pfl ichten, Grenzen

Der Wörgler Rechtsanwalt Mag. Konstantin Moritz informiert regelmäßig im ROFAN-KURIER 
über aktuelle scheidungsrechtliche Belange.            Foto: Stefan Ringler         – Anzeige –

Das Eherecht ist vom Gesetz-
geber umfassend geregelt. 
In bestimmten Bereichen 
handelt es sich dabei um 
zwingendes Recht, das auch 
durch einen Ehevertrag nicht 
rechtswirksam abgeändert 
werden kann. Vorwegverein-
barungen, beispielsweise über 
die Vermögensaufteilung im 
Fall der Scheidung, sind je-
doch grundsätzlich möglich.
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Gesetzliche Regelungen

In Österreich sind Eheverträge in 
der Praxis relativ selten anzutref-
fen. Dies hat seinen Grund darin, 
dass in weiten Bereichen dem Re-
gelungsbedürfnis bereits durch das 
Gesetz Genüge getan wird. Der 
Wunsch nach einem Ehevertrag 
besteht häufi g bei dem Ehepartner, 
der bereits bei der Eheschließung 
Vermögen hat oder von seiner Fa-
milie ein Erbe oder Schenkungen 
erwarten darf. Auch Ehepartner, 
die ein Unternehmen betreiben, 
wollen absichern, dass der ande-
re Partner bei einer Scheidung kei-
nen Zugriff  auf Vermögenswerte 
im Unternehmen haben soll.
All dem ist durch gesetzliche 
Bestimmungen Rechnung ge-
tragen. Zum Zeitpunkt der Ehe-
schließung bereits vorhandenes 
Vermögen, aber ebenso Schen-
kungen und Erbe während auf-
rechter Ehe sowie Unternehmen 
sind von der nachehelichen Auf-
teilung ausgenommen.

Mögliche Regelungen

Die Frage, ob und wie Erträgnisse 
und Wertsteigerungen aus einem 
grundsätzlich nicht der Aufteilung 
unterliegenden Vermögen bei ei-
ner Scheidung zu behandeln sind, 
kann im Ehevertrag klargestellt 
werden. Das ist nämlich im Ge-
setz nicht explizit geregelt. 
Manchmal besteht der Wunsch, 
bereits bei der Eheschließung zu 
vereinbaren, wie eheliche Erspar-
nisse im Scheidungsfall aufzutei-
len sind. Auch das stellt einen er-
laubten Reglungsinhalt für einen 
Ehevertrag dar.

Möglich sind auch Vorwegver-
einbarungen über die Ehewoh-
nung und das Gebrauchsvermö-
gen (wozu auch ein Ferienhaus 
gehören kann).

Grenzen des Ehevertrages

Ein Ehepartner darf bei einer Ge-
samtbetrachtung des Vermögens, 
das nach dem Gesetz der Auftei-
lung unterliegen würde, durch 
den Ehevertrag nicht unbillig be-
nachteiligt werden. In einem sol-
chen Fall kann das Gericht von 
den getroff enen Vereinbarungen 
abweichen. Bei Beurteilung der 
unbilligen Benachteiligung wird 
unter anderem auf die Dauer der 
Ehe oder die konkrete Gestaltung 
der Lebensverhältnisse Bedacht 
genommen.
Auf einen nachehelichen Unter-
haltsanspruch kann in einem Ehe-
vertrag zur Gänze nicht wirksam 
verzichtet werden. Möglich ist al-
lerdings der Verzicht auf konkre-
tisierte zukünftige Teilleistung-
en. Selbstverständlich sind aber 
auch Regelungen möglich, die 
den Ehepartner, der überwiegend 
die Kinderbetreuung und Haus-
haltsführung leisten soll, durch 
die Verpfl ichtung zum Abschluss 
sowie zur Aufrechterhaltung ei-

ner Lebensversicherung oder Al-
tersvorsorge durch den berufstä-
tigen Ehe-partner absichern. 

Richtlinie

Grundsätzlich kann ein Ehevertrag 
in manchen Bereichen Klarheit 
für den Fall einer Ehescheidung 
schaff en. Sinnvoll sind solche Re-
gelungen dort, wo explizite ge-
setzliche Regelungen fehlen.
Wird allerdings der wirtschaft-
lich schwächere Ehepartner bei 
Gesamtbetrachtung der Lebens-
verhältnisse durch den Ehever-
trag unbillig benachteiligt oder 
werden zwingende gesetzliche 
Bestimmungen verletzt, sind 
die getroff enen Regelungen im 
Scheidungsfall nicht bindend. 


